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1. Betrug und Korruption in der GKV allgemein

• Transparency International Deutschland 
beziffert den jährlichen Schaden für das 
Gesundheitswesen durch Korruption und 
Betrug auf 8-24 Mrd. Euro . 

• Laut Kriminalstatistik sind die Ausmaße von 
Korruption und Betrug im Gesundheitswesen
höher als im ohnehin schon schwer korrum-
pierten Baugewerbe.

Unbekannte Größe Dunkelziffer
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* Bundeslagebild BKA Wirtschaftskriminalität 2004

Das BKA über das Phänomen Abrechnungsbetrug *

„Hierbei handelt es sich um eine 
besonders sozialschädliche Form der 
Wirtschaftskriminalität mit hohen 
Schadenssummen und zudem sehr negativen 
Auswirkungen auf die Integrität des 
Gesundheitswesens.“
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2. Betrug aus Sicht der KKH

• Seit 2001 konnte die Kaufmännische
bereits ein Schadensvolumen von über 
5 Mio. Euro ermitteln .

• In dieser Zeit hat die KKH insgesamt
mehr als 4.800 Fälle von Abrechnungs-
betrug bearbeitet.

Schadensausmaß
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KKH-TOP TEN: Schadensbeträge nach Leistungsbereichen *

*2004 / 2005

Ärzte
8 % 

Orthopädie-
Techniker

9 % 

Karten-Missbrauch
durch (nicht mehr)

Versicherte 
3 %

Orthopäd.
Schuhmacher

4 %

Krankengymnasten/
Physiotherapeuten

4 %

Optiker
32 %

Transport-
unternehmen

8 %

Pflegedienste
6 %

Apotheker
21 % 

Zahnärzte
5 %
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KKH-TOP TEN: Fallzahlen nach Leistungsbereichen *

* 2004 / 2005

Apotheker
7 %

Krankengymnast.
Physiotherapeut.

12 %

Hörgeräteakustiker
3 %

Logopäden

2 %Transport-
unternehmen

3 %

Orthopädietechniker
4 %

Masseure / med.
Badebetriebe

4 %

Zahnärzte 
45 %

Pflegedienste 
11 %

Ärzte 
9 %
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Betrug und Korruption: Hauptfelder im Gesundheitswesen

Abrechnungsbetrug :

• von Ärzten und sonstigen 
Leistungserbringern

• durch Zusammenarbeit
verschiedener Leistungserbringer

Korruption :

• durch Pharmaunternehmen

• durch andere Leistungserbringer
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3. Abrechnungsbetrug :

von Ärzten und sonstigen 
Leistungserbringern
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Internist aus Lüneburg

Fallbeispiel 1 : Luftabrechnung

Abrechnung nie erbrachter LeistungenAbrechnung nie erbrachter LeistungenAbrechnung nie erbrachter LeistungenAbrechnung nie erbrachter Leistungen:

•Magenspiegelungen 

•Ultraschall-Untersuchungen

( )

Luftabrechnungen im groLuftabrechnungen im groLuftabrechnungen im groLuftabrechnungen im großßßßen Stilen Stilen Stilen Stil

KVKVKVKV

Patient wird 

nicht untersucht.

Schaden:  Schaden:  Schaden:  Schaden:  

150.000 Euro150.000 Euro150.000 Euro150.000 Euro
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Fallbeispiel 2 : Krankentransportunternehmen

KrankentransportKrankentransportKrankentransportKrankentransport----
unternehmenunternehmenunternehmenunternehmen

++++

GKV

KrankenkasseKrankenkasseKrankenkasseKrankenkasse

a) Abrechnung teurer Fahrten mit einem entsprechend
medizinisch notwendigen Fahrzeug, obwohl die Versicherten mit einem 
nicht zugelassenen oder ungeeigneten Fahrzeug befördert werden.

b) Abrechnung von Einzelfahrten , obwohl Sammelfahrten mit 
mehreren Personen durchgeführt werden.

• Teureres Transportfahrzeug

• Einzelfahrt anstatt Sammelfahrt

Falschabrechnung Falschabrechnung Falschabrechnung Falschabrechnung üüüüberberberber::::

Falsches Fahrzeug Falsche Personenzahl
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Fallbeispiel 3 : Hebammen

Abrechnungsbetrug in zahlreichen Varianten:Abrechnungsbetrug in zahlreichen Varianten:Abrechnungsbetrug in zahlreichen Varianten:Abrechnungsbetrug in zahlreichen Varianten:

• Abrechnung nicht erfolgter Hausbesuche

• Abrechnung falscher Wegstrecken

• Abrechnung nicht erbrachter Leistungen

• Weitergabe der Versichertendaten an 
andere Hebamme für weitere Abrechnungen

HebammeHebammeHebammeHebamme

GKV

KrankenkasseKrankenkasseKrankenkasseKrankenkasse

GKV

Falschabrechnung!
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4. Abrechungsbetrug

durch Zusammenarbeit
verschiedener 
Leistungserbringer
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Fallbeispiel 4 : Globudent, Abrechnungsbetrug

GlobudentGlobudentGlobudentGlobudent GmbH 
& Co KG, Mülheim, 
Dentalhändler

Globudent kauft billigen 

Zahnersatz aus China

€

Globudent liefert mehr als 600 600 600 600 
ZahnZahnZahnZahnäääärztenrztenrztenrzten chinesischen 
Zahnersatz. 

Für die betrügerische Kooperation 
erhalten viele Zahnärzte Bargeld, so 
genannte KickKickKickKick----BacksBacksBacksBacks, , , , also 
Rückvergütungen.

Zahnärzte rechnen den Zahnersatz mit den 
Krankenkassen der Patienten zum bundesbundesbundesbundes----
einheitlichen Heinheitlichen Heinheitlichen Heinheitlichen Hööööchstsatzchstsatzchstsatzchstsatz ab.

Schaden fSchaden fSchaden fSchaden füüüür Kassen r Kassen r Kassen r Kassen 
und Versicherte und Versicherte und Versicherte und Versicherte 
in in in in dreistelliger dreistelliger dreistelliger dreistelliger 
MillionenhMillionenhMillionenhMillionenhööööhehehehe, , , , da Rabatte

nicht weitergereicht werden....

Durchschnittliche Kosten:Durchschnittliche Kosten:Durchschnittliche Kosten:Durchschnittliche Kosten:

Zahnersatz aus China: ca. 120 120 120 120 €€€€

Zahnersatz Deutschland: ca. 900 900 900 900 €€€€

Krankenkassen
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Fallbeispiel 5 : Luftrezept

ArztArztArztArzt ApothekeApothekeApothekeApotheke

€€ /2

LuftrezeptLuftrezept

• Arzt verordnet ein Medikament, das der Apotheker abrechnet, 
der Versicherte aber nie erhält.

• Das Rezept reicht der Apotheker bei der Krankenkasse ein.  

• Den Erstattungsbetrag teilt er sich mit dem Arzt.

G K V

KrankenkasseKrankenkasseKrankenkasseKrankenkasse
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Problem : Abrechnungsbetrug

GKV

Leistung

A
br

ec
hn

un
g

B
eiträge

3333----PersonenPersonenPersonenPersonen----VerhVerhVerhVerhäääältnisltnisltnisltnis: Akteure GKV: Akteure GKV: Akteure GKV: Akteure GKV----AbrechnungAbrechnungAbrechnungAbrechnung

Ve
rg

üt
un

g

2222----PersonenPersonenPersonenPersonen----VerhVerhVerhVerhäääältnisltnisltnisltnis: Akteure Autokauf: Akteure Autokauf: Akteure Autokauf: Akteure Autokauf

Leistung (Auto)

Bezahlung

?
Blackbox AbrechnungBlackbox AbrechnungBlackbox AbrechnungBlackbox Abrechnung: Versicherter Versicherter Versicherter Versicherter 
hat hat hat hat keinen keinen keinen keinen ÜÜÜÜberblickberblickberblickberblick üüüüber die vom ber die vom ber die vom ber die vom 
Arzt abgerechneten Leistungen.Arzt abgerechneten Leistungen.Arzt abgerechneten Leistungen.Arzt abgerechneten Leistungen.

Zum VergleichZum VergleichZum VergleichZum Vergleich

€
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Patientenquittung als Lösung?

• Versicherter erhält keinen nachvollziehbaren Überblick über 
die in Anspruch genommenen Leistungen. 

• Eine Patientenquittung muss nicht mit den abgerechneten 
Leistungen übereinstimmen.

Patientenquittung:Patientenquittung:Patientenquittung:Patientenquittung:
---- Ganzkörperuntersuchung

- Hausärztliches Gespräch

Abrechnung:Abrechnung:Abrechnung:Abrechnung:
- Ganzkörperuntersuchung

- Hausärztliches Gespräch

ZusZusZusZusäääätzliche Abrechnungtzliche Abrechnungtzliche Abrechnungtzliche Abrechnung
+ Blutabnahme

+ Blutdruckmessung

+ Röntgen

PatientPatientPatientPatient ArztArztArztArzt

KV

KassenKassenKassenKassenäääärztliche rztliche rztliche rztliche 
VereinigungVereinigungVereinigungVereinigung
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Unser Therapievorschlag

Rezept I: Rezept I: Rezept I: Rezept I: ÜÜÜÜberfberfberfberfüüüührung des KKHhrung des KKHhrung des KKHhrung des KKH----TransparenzmodellsTransparenzmodellsTransparenzmodellsTransparenzmodells
in Regelbetriebin Regelbetriebin Regelbetriebin Regelbetrieb

1. KKH1. KKH1. KKH1. KKH----VorschlagVorschlagVorschlagVorschlag

Versicherte erhalten je Quartal 
detaillierte Abrechnungendetaillierte Abrechnungendetaillierte Abrechnungendetaillierte Abrechnungen, deren Erhalt 
sie abwählen können.

Die Daten sind leicht verstleicht verstleicht verstleicht verstäääändlichndlichndlichndlich. So 
können die Versicherten überprüfen, ob 
die genannten Leistungen tatsächlich 
erbracht wurden.

2. Erleichterte Erteilung einer 2. Erleichterte Erteilung einer 2. Erleichterte Erteilung einer 2. Erleichterte Erteilung einer 
VersichertenauskunftVersichertenauskunftVersichertenauskunftVersichertenauskunft

Zur Zeit kann eine Versichertenauskunft 
über ärztliche Leistungen nur auf Antrag 
und unter Einbeziehung der KVen erteilt 
werden. Daher: Kassen sollen AuskAuskAuskAusküüüünfte nfte nfte nfte 
unbunbunbunbüüüürokratischrokratischrokratischrokratisch an ihre Versicherten 
erteilen dürfen. Hierzu ist eine ÄÄÄÄnderung nderung nderung nderung 
der der der der §§§§§§§§ 284 und 305 SGB V284 und 305 SGB V284 und 305 SGB V284 und 305 SGB V erforderlich.

KKH
KKHVerordnung

Verordnung
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5. Korruption
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Korruption im Gesundheitswesen : Der Arzt im Mittelpunkt  

OptikerOptikerOptikerOptiker

KrankenhausKrankenhausKrankenhausKrankenhaus

Krankengymnasten,Krankengymnasten,Krankengymnasten,Krankengymnasten,
PhysiotherapeutenPhysiotherapeutenPhysiotherapeutenPhysiotherapeuten

PflegedienstPflegedienstPflegedienstPflegedienst

ApothekerApothekerApothekerApotheker

KrankentransportKrankentransportKrankentransportKrankentransport----
unternehmenunternehmenunternehmenunternehmen

PharmaPharmaPharmaPharma----
unternehmenunternehmenunternehmenunternehmen

SanitSanitSanitSanitäääätshaustshaustshaustshausRehaRehaRehaReha----EinrichtungenEinrichtungenEinrichtungenEinrichtungen

ArztArztArztArzt ����EmpfehlungEmpfehlungEmpfehlungEmpfehlung / / / / Rat ist maRat ist maRat ist maRat ist maßßßßgeblichgeblichgeblichgeblich

A r z tA r z tA r z tA r z t

LeistungserbringerLeistungserbringerLeistungserbringerLeistungserbringer ���� Einfluss auf VerordnungsverhaltenEinfluss auf VerordnungsverhaltenEinfluss auf VerordnungsverhaltenEinfluss auf Verordnungsverhalten
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Fallbeispiel 6 : Ratiopharm

2005: Der Generika-Hersteller Ratiopharm, Ulm, belohnt
Ärzte systematisch dafür, dass sie bevorzugt 
Ratiopharm-Produkte verschreiben.

Eine KKH-Stichprobe ergibt, dass die überprüften Ärzte
dreimal mehr Ratiopharm-Produkte als der Durchschnitt der 
Fachgruppe verschrieben haben.

ratiopharmratiopharmratiopharmratiopharm

€
Verschreibt bevorzugtVerschreibt bevorzugtVerschreibt bevorzugtVerschreibt bevorzugt

RatiopharmRatiopharmRatiopharmRatiopharm----ProdukteProdukteProdukteProdukte

ArztArztArztArzt PatientenPatientenPatientenPatienten
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Fallbeispiel 7 : Wettbewerbsschädliche Strukturkriminalität
Anwendungsprobleme Korruptionstatbestand

§§§§ 299 299 299 299 
StGBStGBStGBStGB

SanitSanitSanitSanitäääätsfachhandel XYZtsfachhandel XYZtsfachhandel XYZtsfachhandel XYZ

€€€€

€€€€

ProvisionszahlungProvisionszahlungProvisionszahlungProvisionszahlung

für jeden Patienten, 

den der Arzt schickt.

Niedergelassener Niedergelassener Niedergelassener Niedergelassener ArztArztArztArzt

SanitSanitSanitSanitäääätsfachhandel XYZtsfachhandel XYZtsfachhandel XYZtsfachhandel XYZ

€

Provisionszahlung Provisionszahlung Provisionszahlung Provisionszahlung 

für jeden Patienten, 

den der Arzt schickt.

€€€€

KrankenhausKrankenhausKrankenhausKrankenhaus----ArztArztArztArzt

=

= §§§§ 299 299 299 299 
StGBStGBStGBStGB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ille
ga

l!

Ille
ga

l!

Ille
ga

l!

Ille
ga

l!

Le
ga

l!

Le
ga

l!

Le
ga

l!

Le
ga

l!
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Problem:

Sind Ärzte und andere Leistungserbringer dem Gesetz e nach bestechlich?

Vor allem bei Korruptionstatbeständen 

ist es noch immer zweifelhaft, 

inwieweit die Merkmale der Bestechung 

und Bestechlichkeit auf die 

sozialrechtlichen Beziehungen 

zwischen Kassen, Ärzten und anderen 

Vertragspartnern anwendbar sind.
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Unser Therapievorschlag

Rezept II: StGBRezept II: StGBRezept II: StGBRezept II: StGB----ErweiterungErweiterungErweiterungErweiterung

Straftatbestand der BestechlichkeitStraftatbestand der BestechlichkeitStraftatbestand der BestechlichkeitStraftatbestand der Bestechlichkeit

gemäß §§§§ 299 StGB299 StGB299 StGB299 StGB („Bestechlichkeit 

und Bestechung im geschäftlichen 

Verkehr“) auch bei niedergelassenen 

Kassenärzten und anderen 

Leistungserbringern anwenden bzw. 

auszuweiten!

KKH
KKHVerordnung

Verordnung
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Problem : Pharmaunternehmen und Krankenhaus-Apotheken

Legale Korruption: Pharmaunternehmen beliefern die
Apotheken der Krankenhäuser mit teuren Original-
Präparaten zum Null-Tarif oder kostengünstig.

Hintergrund: Sind die Patienten einmal auf teure Präparate 
eingestellt, so bestehen gute Chancen, dass die niederge-
lassenen Ärzte dies nach der Entlassung in der Praxis fortsetzen 
werden. 

PharmaPharmaPharmaPharma----UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen KrankenhausKrankenhausKrankenhausKrankenhaus----ApothekenApothekenApothekenApotheken PatientenPatientenPatientenPatienten

NullNullNullNull----TarifTarifTarifTarif----
LieferungLieferungLieferungLieferung €

Einstellung der Patienten Einstellung der Patienten Einstellung der Patienten Einstellung der Patienten 
auf auf auf auf teure teure teure teure Originale.Originale.Originale.Originale.
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Unser Therapievorschlag

Rezept III: Rezept III: Rezept III: Rezept III: 
Gleichstellung von Krankenhausapotheken Gleichstellung von Krankenhausapotheken Gleichstellung von Krankenhausapotheken Gleichstellung von Krankenhausapotheken 

KKH
KKHVerordnung

Verordnung

Krankenhaus-Apotheken werden 
beim Einkauf gleichgestelltgleichgestelltgleichgestelltgleichgestellt mit 
öffentlichen Apotheken.

So wird verhindert, dass 
Pharmaunternehmen über das 
Einfallstor Krankenhaus ihre teuren
Originalpräparate auf dem Markt 
etablieren können.
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Trotz der hohen Sozialschädlichkeit von Betrug gilt:

Ärzte und sonstige Leistungserbringer 
können Vertragspartner der Kassen
bleiben, die sie vorher betrogen haben. 
Damit zerstören sie das Vertrauen in 
das Gesundheitswesen.

�Die Zulassung muss daher schnell unter 
bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich 
entzogen werden.
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Unser Therapievorschlag

Rezept IV: ZulassungsentzugRezept IV: ZulassungsentzugRezept IV: ZulassungsentzugRezept IV: Zulassungsentzug

ÄÄÄÄrzten und anderen Leistungsrzten und anderen Leistungsrzten und anderen Leistungsrzten und anderen Leistungs----

erbringernerbringernerbringernerbringern, die wegen eines Betruges 

zu Lasten des Gesundheitswesens 

rechtskräftig zu einer Geldstrafe höher 

als 90 Tagessätze oder einer 

Freiheitsstrafe über drei Monaten 

verurteilt worden sind, ist im Regelfall ist im Regelfall ist im Regelfall ist im Regelfall 

die Zulassung zu entziehen.die Zulassung zu entziehen.die Zulassung zu entziehen.die Zulassung zu entziehen.

KKH
KKH
KKH
KKH
KKH
KKH
KKH
KKHVerordnung

Verordnung

Verordnung

Verordnung

Verordnung

Verordnung

Verordnung

Verordnung
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6. Therapievorschläge / Forderungen der KKH auf einen Bl ick

Rezept I:Rezept I:Rezept I:Rezept I: KKHKKHKKHKKH----Modell VersichertenauskunftModell VersichertenauskunftModell VersichertenauskunftModell Versichertenauskunft

Rezept III: Rezept III: Rezept III: Rezept III: Gleichstellung von Gleichstellung von Gleichstellung von Gleichstellung von 
KrankenhausapothekenKrankenhausapothekenKrankenhausapothekenKrankenhausapotheken

Rezept II:Rezept II:Rezept II:Rezept II: StGBStGBStGBStGB----ErweiterungErweiterungErweiterungErweiterung

Rezept IV:Rezept IV:Rezept IV:Rezept IV: Zulassungsentzug Zulassungsentzug Zulassungsentzug Zulassungsentzug 

KKH
KKHVerordnung

Verordnung

KKH
KKHVerordnung

Verordnung

KKH
KKHVerordnung

Verordnung

KKH
KKHVerordnung

Verordnung

Niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte 

Sonstige 
Leistungserbringer

Niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte

Sonstige 
Leistungserbringer

Pharma-Unternehmen

Niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte

Apotheken 

Sonstige 
Leistungserbringer 

Pharma-Unternehmen

Krankenhaus-Apotheken
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Forderungen an den Gesetzgeber

Dadurch kann Betrug nicht ausgeschlossen, aber eingedDadurch kann Betrug nicht ausgeschlossen, aber eingedDadurch kann Betrug nicht ausgeschlossen, aber eingedDadurch kann Betrug nicht ausgeschlossen, aber eingedäääämmt werden!mmt werden!mmt werden!mmt werden!

• KKH-Transparenzmodell im Regelbetrieb

• Erweiterung des StGB

• Gleichstellung: Krankenhaus-Apotheken

• Zulassungsentzug bei verurteilten 
Ärzten und anderen Leistungserbringern
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Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!


